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Öffentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses sowie der frühzeitigen 
Beteiligung für ein Änderungsverfahren des Regionalen Flächennutzungsplanes der 

Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, 
Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen  

Die Änderung bezieht sich auf einen Bereich in der Stadt Essen.  

Der Rat der Stadt Herne hat am 10.12.2019 gemäß § 19 Abs. 1 in Verbindung mit § 41 
Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LPlG NRW) und § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) die Aufstellung der folgenden Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan 
(RFNP) und die Einleitung des entsprechenden Planverfahrens beschlossen: 

42 E Joachimstraße / Rotthauser Straße  

 

Der Änderungsbereich 42 E befindet sich in Essen im Stadtteil Kray und umfasst in 
west-östlicher Ausdehnung größtenteils die Flächen eines ehemaligen Recyclingbetriebs. Im 
Süden wird der Änderungsbereich durch die Rheinische Bahn (Hauptstrecke Essen / 
Gelsenkirchen), im Osten durch die Rotthauser Straße, im Nordosten durch ein Wohngebiet 
und im Nordwesten durch Kleingartenanlagen begrenzt. Im Westen geht der 
Änderungsbereich über die Joachimstraße hinaus. Der Recyclingbetrieb wurde 2016 
aufgegeben. Ziel der Planung ist es, auf der Brachfläche zukünftig eine Wohnbebauung mit 
wohnverträglicher Gewerbenutzung im kleineren Umfang sowie siedlungsgebundene 
Grünflächen und eine Kindertagesstätte zu ermöglichen.  
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Der Regionale Flächennutzungsplan der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr der 
Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen ist 
nach öffentlicher Bekanntmachung am 03.05.2010 wirksam geworden. Der Plan nimmt 
gleichzeitig die Funktion eines Regionalplans und eines gemeinsamen 
Flächennutzungsplans wahr. 

Bezogen auf den vorgenannten Änderungsbereich kann sich die Öffentlichkeit im Rahmen 
der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke der Planung und deren voraussichtliche Auswirkungen unterrichten lassen. 
Gleichzeitig besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. 

Hierzu werden die Planunterlagen (Vorentwurf des Änderungsplans mit Begründung und 
Umweltbericht) in der Stadt Herne in der Zeit vom 25.01. bis 25.02.2022 (einschließlich) 
öffentlich ausgelegt. Während der Geltungsdauer der Corona-Schutzmaßnahmen ist in 
einigen Städten eine Einsichtnahme nur nach telefonischer Voranmeldung möglich. 

Die Planunterlagen können an den behördlichen Arbeitstagen wie folgt eingesehen werden: 

Technisches Rathaus der Stadt Herne, Langekampstraße 36, Foyer des Gebäudeteils B  
Die Öffnungszeiten sind wie folgt:  
montags bis freitags: 8:00 – 18:00 Uhr  

Die Termine und Orte für die Auslegungen in den anderen Städten der 
Planungsgemeinschaft sind den dortigen Bekanntmachungen und den Internetseiten der 
Städteregion Ruhr (http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html) 
zu entnehmen oder bei der Geschäftsstelle Regionaler Flächennutzungsplan in Essen (Tel.: 
0201 88-61210, bzw. 0201 88-61212) zu erfragen.  

Auskunft in der Stadt Herne erteilt: Fachbereich Umwelt und Stadtplanung, Herr Rogge (Tel. 
02323/16 3015) und Frau Quast (Tel. 02323/16 3772)  

Alle Planunterlagen zum Änderungsbereich können auf den Internetseiten der Städteregion 
Ruhr eingesehen werden. Es besteht die Möglichkeit, während der Auslegungsfrist eine 
Stellungnahme abzugeben. Dies kann insbesondere schriftlich, zur Niederschrift im Rahmen 
der Planeinsicht oder per E-Mail erfolgen.  

Postanschrift der Planungsgemeinschaft: Stadt Essen, Stadtamt 61-2-1, 45121 Essen  
E-Mail-Adresse der Planungsgemeinschaft: geschaeftsstelleRFNP@amt61.essen.de  

Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme abgeben, werden in den Drucksachen für 
die öffentlichen Sitzungen der Räte, der Ausschüsse und der Bezirksvertretungen nicht 
aufgeführt, d. h. es erfolgt grundsätzlich eine anonymisierte Wiedergabe der Stellungnahme. 

Sofern Sie eine Stellungnahme einreichen, werden die von Ihnen in diesem Rahmen 
bekannt gegebenen personenbezogenen Daten bei den Städten der Planungsgemeinschaft 
der Städteregion Ruhr 2030 verarbeitet. Weitere Hinweise über die Datenverarbeitung und 
Ihre Rechte erhalten Sie auf der Internetseite der Städteregion Ruhr 2030 unter:  
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html 

http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
mailto:geschaeftsstelleRFNP@amt61.essen.de
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
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Die Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung können zu einer 
Überarbeitung des Vorentwurfs der RFNP- Änderung führen, d.h. Planentwurfsänderungen 
aufgrund der frühzeitigen Beteiligung sind möglich und vorgesehen.  

Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  

Herne, den 02.12.2021  Der Oberbürgermeister: i.V. Friedrichs (Stadtrat)  

Öffentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses sowie der frühzeitigen 
Beteiligung für ein Änderungsverfahren des Regionalen Flächennutzungsplanes der 

Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, 
Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen  

Die Änderung bezieht sich auf einen Bereich in der Stadt Mülheim an der Ruhr.  

Der Rat der Stadt Herne hat am 30.11.2021 gemäß § 19 Abs. 1 in Verbindung mit § 41 
Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LPlG NRW) und § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) die Aufstellung der folgenden Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan 
(RFNP) und die Einleitung des entsprechenden Planverfahrens beschlossen:  

49 MH Energiepark Styrumer Ruhrbogen  
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Die vorliegende Änderung des RFNP bezieht sich auf die Deponie Kolkerhofweg im 
Nordwesten des Mülheimer Stadtgebietes im Stadtteil Speldorf, an der Grenze zu Duisburg 
und Oberhausen. Der Deponiestandort ist eingebettet zwischen dem Ruhrbogen im Norden 
und der Bahntrasse im Süden. Als Nachfolgenutzung für die Bodendeponie Kolkerhofweg ist 
die Errichtung des Energieparks Styrumer Ruhrbogen zur Nutzung Erneuerbarer Energien 
geplant. Als Ergänzung zur bestehenden Windenergieanlage sollen hier auch die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung einer Freiflächen-
Photovoltaikanlage auf einem Teilbereich des Deponiekörpers geschaffen werden. Zur 
planungsrechtlichen Absicherung des geplanten Energieparks soll mit der vorliegenden 
RFNP-Änderung das Symbol „Erneuerbare Energien auf Halden und Deponien“ ohne 
Flächendarstellung in den RFNP aufgenommen werden. Somit ergeben sich keine 
Änderungen an den bestehenden flächenhaften Darstellungen oder Festlegungen des 
RFNP. Auf der nachgeordneten Planungsebene wird die konkrete Lage und 
Dimensionierung der Freiflächen-Photovoltaikanlage verbindlich festgelegt.  

Der Regionale Flächennutzungsplan der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr der 
Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen ist 
nach öffentlicher Bekanntmachung am 03.05.2010 wirksam geworden. Der Plan nimmt 
gleichzeitig die Funktion eines Regionalplans und eines gemeinsamen 
Flächennutzungsplans wahr.  

Bezogen auf den vorgenannten Änderungsbereich kann sich die Öffentlichkeit im Rahmen 
der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke der Planung und deren voraussichtliche Auswirkungen unterrichten lassen. 
Gleichzeitig besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung.  

Hierzu werden die Planunterlagen (Vorentwurf des Änderungsplans mit Begründung und 
Umweltbericht) in der Stadt Herne in der Zeit vom 25.01. bis 25.02.2022 (einschließlich) 
öffentlich ausgelegt. Während der Geltungsdauer der Corona-Schutzmaßnahmen ist in 
einigen Städten eine Einsichtnahme nur nach telefonischer Voranmeldung möglich.  

Die Planunterlagen können an den behördlichen Arbeitstagen wie folgt eingesehen werden:  
Technisches Rathaus der Stadt Herne, Langekampstraße 36, Foyer des Gebäudeteils B  
Die Öffnungszeiten sind wie folgt:  
montags bis freitags: 8:00 – 18:00 Uhr  

Die Termine und Orte für die Auslegungen in den anderen Städten der 
Planungsgemeinschaft sind den dortigen Bekanntmachungen und den Internetseiten der 
Städteregion Ruhr (http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html) 
zu entnehmen oder bei der Geschäftsstelle Regionaler Flächennutzungsplan in Essen (Tel.: 
0201 88-61210, bzw. 0201 88-61212) zu erfragen.  

Auskunft in der Stadt Herne erteilt: Fachbereich Umwelt und Stadtplanung, Herr Rogge (Tel. 
02323/16 3015) und Frau Quast (Tel. 02323/16 3772)  

Alle Planunterlagen zum Änderungsbereich können auf den Internetseiten der Städteregion 
Ruhr eingesehen werden. Es besteht die Möglichkeit, während der Auslegungsfrist eine 
Stellungnahme abzugeben. Dies kann insbesondere schriftlich, zur Niederschrift im Rahmen 
der Planeinsicht oder per E-Mail erfolgen.  

http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
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Postanschrift der Planungsgemeinschaft: Stadt Essen, Stadtamt 61-2-1, 45121 Essen  
E-Mail-Adresse der Planungsgemeinschaft: geschaeftsstelleRFNP@amt61.essen.de  

Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme abgeben, werden in den Drucksachen für 
die öffentlichen Sitzungen der Räte, der Ausschüsse und der Bezirksvertretungen nicht 
aufgeführt, d. h. es erfolgt grundsätzlich eine anonymisierte Wiedergabe der Stellungnahme.  

Sofern Sie eine Stellungnahme einreichen, werden die von Ihnen in diesem Rahmen 
bekannt gegebenen personenbezogenen Daten bei den Städten der Planungsgemeinschaft 
der Städteregion Ruhr 2030 verarbeitet. Weitere Hinweise über die Datenverarbeitung und 
Ihre Rechte erhalten Sie auf der Internetseite der Städteregion Ruhr 2030 unter:  
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html  

Die Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung können zu einer 
Überarbeitung des Vorentwurfs der RFNP- Änderung führen, d.h. Planentwurfsänderungen 
aufgrund der frühzeitigen Beteiligung sind möglich und vorgesehen.  

Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  

Herne, den 02.12.2021  Der Oberbürgermeister: i.V. Friedrichs (Stadtrat)  

Öffentliche Bekanntmachung der  Offenlegung von Fortführungen des 
Liegenschaftskatasters  

Im gesamten Gebiet der Stadt Herne wurde das Liegenschaftskataster aufgrund von 
Änderungen die durch die Grundbuchverwaltung mitgeteilt wurden und der Berichtigung von 
Lagebezeichnungen und des Gebäudebestandes fortgeführt.  

Gemäß § 13 Abs. 3 und 5 des Gesetzes über die Landesvermessung und das 
Liegenschaftskataster vom 1. März 2005 (Vermessungs- und Katastergesetz - VermKatG 
NRW, SGV.NRW 7134) in Verbindung mit § 22 der Verordnung zur Durchführung des 
Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster vom 25. Oktober 2006 
(DVOzVermKatG NRW, SGV.NRW 7134) in den jeweils aktuellen Fassungen, erfolgt die 
Bekanntgabe dieser umfangreichen Fortführungen des Liegenschaftskatasters durch 
Offenlegung. Die Offenlegung tritt an die Stelle der schriftlichen Bekanntgabe von 
Veränderungen an die Eigentümerinnen, Eigentümer und Erbbauberechtigten.  

Die Offenlegung erfolgt in der Zeit vom  
 
   01.02.2021 bis einschließlich 28.02.2021  
 
beim Fachbereich Vermessung und Kataster der Stadt Herne, Langekampstraße 36, 
Erdgeschoss, Raum B.E03.  
Die Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 
Uhr und Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr.  

mailto:geschaeftsstelleRFNP@amt61.essen.de
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
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Aufgrund der Covid-19-Pandemie ist die Einsichtnahme nur nach Terminabsprache 
unter Tel. 02323/16-4618 oder per E-Mail an katasterauskunft@herne.de möglich.  

Im Rahmen der Offenlegung haben die Eigentümerinnen, Eigentümer und 
Erbbauberechtigten Gelegenheit, das Liegenschaftskataster einzusehen und sich über die 
Veränderungen im Liegenschaftskataster zu ihren Grundstücken unterrichten zu lassen. 

Gegen die Fortführung des Liegenschaftskatasters kann innerhalb eines Monats nach der 
Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht 
Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen schriftlich einzureichen oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. Wird die Klage schriftlich 
erhoben, so sollen ihr mindestens 2 Abschriften beigefügt werden. Die Klage kann auch in 
elektronischer Form eingereicht werden. Das elektronische Dokument muss mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur versehen sein und an die elektronische Poststelle des 
Gerichts übermittelt werden.  
Falls die Frist zur Klageerhebung durch das Verschulden einer von Ihnen bevollmächtigten 
Person versäumt werden sollte, so würde deren Verschulden Ihnen zugerechnet werden.  

Nach Ablauf der Offenlegungsfrist tritt der geänderte Stand des Liegenschaftskatasters an 
die Stelle des bisherigen. 

Die öffentliche Bekanntmachung ist ebenfalls auf der Homepage der Stadt Herne, unter 
www.herne.de erschienen.  

Herne, den 07.01.2021  
Stadt Herne  
Der Oberbürgermeister  

mailto:katasterauskunft@herne.de
https://www.herne.de/
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Öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans Nr. 26 - Karlstraße - als Satzung  

Der Rat der Stadt Herne hat in seiner Sitzung am 05.10.2021 folgenden Beschluss gefasst:  

„Der Rat der Stadt beschließt  

1. den Abwägungsvorschlag der Verwaltung zu den im Rahmen der 
Beteiligungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen. 

2. den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 26 - Karlstraße - mit Entwurfsstand vom 
12.07.2021 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 7 GO NRW als Satzung. 

3. der Begründung zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit Stand vom 
09.07.2021 zuzustimmen.“  

Das ca. 7600 m² große Plangebiet befindet sich zwischen der Karlstraße, der Stöckstraße, 
der Johannesstraße und der Hauptstraße im Stadtteil Wanne. Der Geltungsbereich des 
aufzustellenden Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 26 - Karlstraße - umfasst das 
Grundstück des aufgegebenen Nebenstandorts der Josefschule und der 
Jugendverkehrsschule, Karlstraße 6, bestehend aus dem Flurstück 525 (Gemarkung 
Wanne-Eickel, Flur 6).  

Seine Lage im Stadtgebiet kann zudem der nachstehenden Abbildung entnommen werden:  

 

Ziel der Planung ist es, den steigenden Bedarf nach Kinderbetreuungsplätzen sowie Plätzen 
in Tagespflegen und speziell für die Bedürfnisse von Senioren ausgerichteten Wohnungen in 
Herne nachzukommen. Darüber hinaus dient die Errichtung des Pflegeheims als 
Entlastungs- bzw. Ersatzstandort für das in Herne bestehende Else-Drenseck-
Seniorenzentrum. Aufgrund einer zu hohen Bewohnerdichte wird dort die Zimmerbelegung 
reduziert, sodass ein Bedarf für neue Pflegeheimplätze in Herne entsteht.  
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Der Bebauungsplan wird zusammen mit seiner Begründung zu jedermanns Einsicht im 
Fachbereich Umwelt und Stadtplanung der Stadt Herne, Technisches Rathaus (Haus A, 1. 
Etage, Räume A.119, A.121 und A.123 – A.128), Langekampstraße 36, 44652 Herne, 
bereitgehalten. Auskünfte über den Inhalt des Planes können auf Verlangen während der 
allgemeinen Servicezeiten (Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 16:00 Uhr, Freitag 8:00 
Uhr bis 13:00 Uhr) erteilt werden.  

Der Bebauungsplan kann außerdem einschließlich aller zugehöriger Unterlagen im 
Internetauftritt der Stadt Herne (www.herne.de/bauleitplanung) sowie über das zentrale 
Bauportal des Landes NRW (https://www.bauleitplanung.nrw.de) eingesehen werden.  

Hinweise  

1) Gemäß § 44 Abs. 5 BauGB wird darauf hingewiesen, dass 
Entschädigungsberechtigte Entschädigung verlangen können, wenn die in den §§ 39 
bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Sie können die 
Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass sie die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragen. Der 
Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem jene bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, 
die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

2) Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
des Bebauungsplans schriftlich gegenüber der Stadt Herne unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Dies gilt 
entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Absatz 2a BauGB beachtlich sind.  

Bekanntmachungsanordnung  

Der Beschluss des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 26 – Karlstraße – als Satzung 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Mit dieser öffentlichen Bekanntmachung tritt der 
Bebauungsplan in Kraft.  

Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 BekanntmVO in Verbindung mit § 7 Abs. 6 GO NRW wird darauf 
hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gegen diese Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.  

Herne, den 17. Dezember 2021  Der Oberbürgermeister: Dr. Frank Dudda  

https://www.herne.de/bauleitplanung
https://www.bauleitplanung.nrw.de/
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Öffentliche Bekanntmachung der „Verbindlichen Pflegebedarfsplanung für die 
Stadt Herne“ im Amtsblatt der Stadt Herne  

Seit Einführung der Pflegeversicherung (SGB XI und die Pflegegesetzgebung des Landes 
NRW) wurde in Herne eine vorausschauende Pflegeplanung betrieben. Der notwendige 
Ausbau des Funktionsbereichs „Vollstationäre Pflege“ konnte in der Vergangenheit moderat 
gestaltet werden.  

Mittlerweile zeichnet sich aber nun zukünftig weiterhin eine noch moderate Überkapazität an 
vollstationären Pflegeplätzen ab, wenn alle in der verbindlichen kommunalen 
Pflegebedarfsplanung aufgeführten Neubauplanungen wie geschildert durchgeführt werden 
(wovon nach derzeitigem Informationsstand auszugehen ist).  

Hinzu kommt der Umstand, dass in der o. g. Berechnung auch noch nicht berücksichtigt ist, 
wie sich der weiterhin stetige Ausbau des Funktionsbereiches „Tagespflege“ auf die 
zukünftige Inanspruchnahme der vollstationären Versorgungsform auswirken wird.  

Die Entwicklung von ambulant betreuten Pflege-Wohngemeinschaften ist in die 
prognostizierte Entwicklung der Pflegebedürftigkeit noch nicht eingeflossen, da diese 
Möglichkeiten erst mit dem Pflegestärkungsgesetz (PSG) I, II und III eingeführt wurden. Aus 
diesem Grund wurde mit der vorliegenden Planung auch erstmal detailliert die Entwicklung 
der Platzangebote dieser Alternative zur vollstationären Pflege in Einrichtungen betrachtet. 
Derzeit sind 129 Plätze in ambulant betreuten Wohngemeinschaften mit Pflege- und 
Betreuungsleistungen vorhanden. Weitere Wohngemeinschaften mit insgesamt 57 neuen 
Plätzen sind geplant.  

Zu bedenken ist, dass die Wiederbelegung von freiwerdenden Pflegeplätzen in den 
bestehenden vollstationären Pflegeeinrichtungen zukünftig nicht mehr problemlos möglich 
sein wird. Bereits im zurückliegenden Jahr konnte im Schnitt in den vollstationären 
Pflegeeinrichtungen pandemiebedingt lediglich eine Auslastungsquote von rund 80 % 
erreicht werden. Im Gegensatz dazu lag diese durchschnittliche Auslastungsquote in den 
Vorjahren bei annähernd 100 %.  

Auswirkungen:  

Nach dem Landesrecht kann eine Bedarfsdeckung angenommen werden, wenn einer zu 
erwartenden Nachfrage nach den Pflegeangeboten ein mindestens deckungsgleiches 
Angebot gegenübersteht und auch Wahlmöglichkeiten in angemessenem Umfang gesichert 
sind (7 Abs. 6 APG). 

Für die Stadt Herne wird unter Berücksichtigung der besonderen örtlichen Verhältnisse (die 
überwiegende Zahl der Einrichtungen führt seit Längerem wieder Wartelisten; 
Nachfrageschub an stationärer Pflege bedingt durch das neue Pflegegrade-System ab 
01.01.2017) in Verbindung mit der Inanspruchnahme-Prognose vom Landesbetrieb IT. NRW 
bis zum Jahr 2025 die Inanspruchnahme von 2.300 stationären Pflegeplätzen prognostiziert. 

Im Vergleich zum aktuellen Bestand plus der real bis zum Jahr 2023 geplanten zusätzlichen 
Plätze in neuen Einrichtungen (2.344 Plätze) ergibt sich eine Überdeckung von 44 Plätzen. 
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Zu beachten sind weitere Entwicklungen, die Einfluss auf den stationären Pflegebedarf 
haben werden:  

• Die Lebensphase in den Pflegeheimen wird immer kürzer. Diese Entwicklung hat 
auch Einfluss auf die Beurteilung des stationären Pflegebedarfs. Es bedeutet, dass je 
kürzer die Wohndauer in den Heimen ist, umso weniger zusätzliche stationäre 
Versorgungsangebote sind nötig.  
Als Alternative zu den konventionellen vollstationären Dauerpflegeeinrichtungen 
entstehen zunehmend bedarfsgerechte Wohnangebote sowie ambulante und 
teilstationäre Versorgungsformen, die bis zu einer kritischen Lebenslage durchaus 
eine vertretbare Versorgungssicherheit bieten und gleichzeitig ein selbstbestimmtes 
Leben im vertrauten Wohnumfeld auch bei intensivem Unterstützungs- und 
Pflegebedarf ermöglichen. Es ist davon auszugehen, dass sich dieser Trend künftig 
weiter fortsetzen wird, hin zu einer kleinräumig organisierten sowie einer 
gemeinwesenorientierten Quartiersversorgung.  

• Alternative Wohn- und Versorgungskonzepte bieten den großen Vorteil, dass sie gut 
in bestehende Quartiersstrukturen integriert werden können und somit wohnortnahe, 
kleinteilige Versorgungsarrangements ermöglichen. Neue „Quartierskonzepte“ in 
enger Zusammenarbeit mit Wohnungsvermietern könnten erste Schritte in diese 
Richtung sein.  

• „Ambulant betreute Wohngemeinschaften“ (d. h. Wohnen in eigenen kleinen 
Appartements, die aber über einen gemeinsamen Wohnbereich und eine intensive 
ambulante Versorgung verfügen), sind alternative Wohnformen im Alter, die bei 
entsprechender ambulanter pflegerischer und informeller Unterstützung durchaus bis 
zu einem bestimmten Pflegebedarf einen Heimeinzug hinauszögern oder vermeiden. 

• Das im Januar 2015 in Kraft getretene 1. Pflegestärkungsgesetz sowie die 
Förderbestimmungen des Landes für Wohngruppenangebote werden diese 
Versorgungsformen in den Wohnquartieren weiter stärken und bilden damit 
Alternativen zum Pflegeheim. Es ist davon auszugehen, dass die Inanspruchnahme 
der Tageseinrichtungen durch die Leistungsverbesserungen des 1. 
Pflegestärkungsgesetzes gestärkt wird. Die häusliche Pflege durch Angehörige wird 
damit unterstützt. Ferner werden seit 01.01.2015 häusliche Betreuungs- und 
Entlastungsdienste durch die Pflegeversicherung besser finanziert und fördern damit 
die Pflege zu Hause. Zudem können Wohnraumanpassungen jetzt mit bis zu 4.000 
Euro statt zuvor nur 2.557 Euro aus Mitteln der Pflegekasse bezuschusst werden.  

Fazit:  

Für die Stadt Herne ergibt sich aktuell und voraussichtlich bis einschließlich 2024 - unter 
Berücksichtigung der seit Juli/August 2018 bis heute bekannten Planungen - kein 
zusätzlicher Bedarf für weitere stationäre Pflegeeinrichtungen. Somit stellt die vorliegende 
Planung nach § 7 Absatz 1 APG die Grundlage für eine verbindliche Entscheidung über eine 
bedarfsabhängige Förderung zusätzlicher teil- oder vollstationärer Pflegeeinrichtungen dar. 
Sie ist jährlich nach Beratung in der Kommunalen Konferenz Alter und Pflege durch 
Beschluss des Rates der Stadt festzustellen (verbindliche Bedarfsplanung) und öffentlich 
bekannt zu machen. Die verbindliche Bedarfsplanung ist zukunftsorientiert und umfasst 
einen Zeitraum von drei Jahren ab der Beschlussfassung (2022 bis 2024) und stellt auf der 
Grundlage nachvollziehbarer Parameter dar, dass das Angebot an vollstationären 
Pflegeeinrichtungen in Herne den örtlichen Bedarf abdeckt oder ob - und wenn ja - in 
welcher Höhe zur Bedarfsdeckung zusätzliche Kapazitäten erforderlich sind. 
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Als Folge davon bildet dann § 11 Abs. 7 APG die Grundlage dafür, dass der örtliche Träger 
der Sozialhilfe entscheiden kann, ob auf der Grundlage des verbindlichen Bedarfsplans nach 
§ 7 Abs. 6 APG neu errichteten Einrichtungen, die nach der Planung nicht mehr der 
Bedarfsdeckung dienen, eine Bedarfsbestätigung versagt wird. Die Folge einer fehlenden 
Bedarfsbestätigung wäre, dass im Falle der vollstationären Pflege die Investitionskosten 
nicht mehr vom örtlichen Träger der Sozialhilfe geleistet werden müssen, sondern in diesen 
Einrichtungen diese Kosten den Bewohnern der vollstationären Pflegeeinrichtungen zufallen, 
bzw. im Bedarfsfall durch die Sozialhilfe nach dem SGB XII finanziert werden müssen.  

Eine auszusprechende verbindliche Pflegebedarfsplanung ist Grundvoraussetzung für eine 
verbindliche Entscheidung über eine bedarfsabhängige Förderung zusätzlicher teil- und 
vollstationärer Pflegeeinrichtungen nach dem APG NRW. Eine Pflegebedarfsplanung erlangt 
nur dann den Status einer verbindlichen Planung nach § 7 Abs. 6 APG NRW, wenn diese 
durch Beschluss des Rates festgestellt und öffentlich bekannt gemacht wird. Der Beschluss 
ist jährlich neu zu fassen. Dafür ist jeweils  

• eine Abstimmung im Verwaltungsvorstand,  

• eine Abstimmung in der Kommunalen Konferenz Alter und Pflege,  

• ein Beschluss einer Empfehlung für den Rat im Ausschuss für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Senioren sowie  

• eine Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Herne erforderlich.  

Dem Verwaltungsvorstand hat in seiner Sitzung am 05.10.2021 die Weiterführung der 
verbindlichen Bedarfsplanung für vollstationäre Dauerpflegeeinrichtungen gemäß § 7 Absatz 
6 i. V. m. § 11 Absatz 7 APG für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2024 
empfohlen.  

In der Sitzung der kommunalen Konferenz Alter & Pflege am 17.11.2021 wurde der Entwurf 
der vorliegenden verbindlichen Pflegeplanung dann vorgestellt und beraten und mit einem 
entsprechenden positiven Empfehlungsbeschluss an den Ausschuss für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Senioren weitergeleitet. Der Ausschuss hat ist wiederum dieser Empfehlung 
gefolgt und hat die Verbindliche kommunale Pflegebedarfsplanung für den Funktionsbereich 
„Teil- und Vollstationäre Pflege“ ebenso mit einem positiven Empfehlungsbeschluss in seiner 
Sitzung am 08.12.2021 zur Entscheidung an den Rat der Stadt weitergeleitet hat.  

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 15.12.2021 dann den folgenden einstimmigen 
Beschluss gefasst:  

„Der Rat der Stadt beschließt die in der Anlage aufgeführte 3. Fortschreibung der 
verbindlichen Pflegebedarfsplanung für vollstationäre Pflegeeinrichtungen in Herne 
für die Jahre 2022 bis 2024“.  

Da die Planung nach § 7 Absatz 1 APG NRW Grundlage für eine verbindliche Entscheidung 
über eine bedarfsabhängige Förderung zusätzlicher teil- oder vollstationärer 
Pflegeeinrichtungen nach diesem Gesetz sein soll, ist sie gemäß § 7 Absatz 6 APG NRW 
jährlich nach Beratung in der Kommunalen Konferenz Alter und Pflege durch Beschluss der 
Vertretungskörperschaft festzustellen (verbindliche Bedarfsplanung) und öffentlich bekannt 
zu machen.  
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Diese öffentliche Bekanntmachung erfolgt in Herne durch eine entsprechende Mitteilung im 
Amtsblatt in Verbindung mit der Einsichtnahme des Pflegebedarfsplanes „Verbindliche 
kommunale Pflegebedarfsplanung 2022 bis 2024“ auf der Internetseite der Stadt Herne oder 
zur persönlichen Einsichtnahme nach Terminvereinbarung im Fachbereich Soziales der 
Stadt Herne, Hauptstr. 241, 44649 Herne, Telefon: 02323 16-3526, E-Mail: 
soziales@herne.de.  

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Habib Haj Amin  

Letzte bekannte Anschrift: Wannerstr. 4, 44649 Herne.  

An Herrn Habib Haj Amin (geboren 31.12.1983) ist ein Schriftstück der Stadt Herne, 
Aktenzeichen 31.08.01-07.006424 vom 30.11.2021 gerichtet, welches insgesamt nicht 
zugestellt werden kann, da eine Postzustellung nicht möglich ist.  

Dieses Schriftstück kann von der Person zu den üblichen Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, 
8:00-12:00 Uhr und Donnerstag 8:00-12:00 Uhr u. 13:30-15:30 Uhr) beim Fachbereich 
Kinder-Jugend-Familie, Hauptstr. 241, 44649 Herne, eingesehen werden.  

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 2 Wochen verstrichen sind. 
Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können.  

Herne, den 17.12.2021  

https://www.herne.de/
mailto:soziales@herne.de
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